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Vernichtung solcher Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/58

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)117:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
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kernwaffenfreier Zonen und der Mongolei am 30. April 2010
in New York abgehalten wurde, und feststellend, dass derzeit
einhundertfünfzehn Staaten Vertrags- und Unterzeichnerstaa-
ten dieser Verträge sind,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Zusammen-
arbeit zwischen den Vertragsstaaten von Verträgen über kern-
waffenfreie Zonen durch Mechanismen wie gemeinsame Ta-
gungen der Vertragsstaaten, Unterzeichner und Beobachter
dieser Verträge verstärkt wird,

unter erneutem Hinweis auf die anwendbaren Grundsät-
ze und Normen des Völkerrechts in Bezug auf die Freiheit der
Hohen See und die Durchfahrtsrechte durch Seegebiete, so
auch diejenigen im Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen125,

1. begrüßt, dass der Antarktis-Vertrag124 und die Ver-
träge von Tlatelolco120




